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Beerdigungen
Mann, Rudolf Walter

von Strättligen BE + Meilen 
ZH, wohnhaft gewesen in 
Meilen, In der Au 48. Ge­
boren am 11. Februar 1941, 
gestorben am 8. November 
2025.

Zimmermann, 
Josef Matthias Wilhelm

von Deutschland, wohnhaft 
gewesen in Meilen, Rueb­
steinstrasse 53. Geboren am 
9. September 1945, gestor­
ben am 10. November 2025.

Messmer, Jacques

von Thal SG, wohnhaft ge­
wesen in Meilen, Platten­
strasse 62. Geboren am 24. 
Januar 1933, gestorben am 
11. November 2025.

Bushof Meilen. Dorfstrasse.
Instandsetzung. Verpflichtungs-
kredit
Der Gemeinderat Meilen hat am 18. November 2025 beschlossen: 

1.	Der erforderliche Verpflichtungskredit (Objektkredit) mit ge­
bundenen Ausgaben von insgesamt Fr. 740’000.– (inkl. MWST) 
für die Instandsetzung des Bushofs Meilen, Dorfstrasse 103.4, 
zu Lasten des Investitionskontos 6210.5040.00/INV00298, wird 
bewilligt. 

2.	Der Objektkredit basiert auf dem Indexstand des schweizeri­
schen Baupreisindexes, Baugewerbe, Hochbau, Renovation/
Umbau, auf der Basis von 24. April 2025 (114.9 Punkte) auf 
der Basis von Oktober 2020 (100) und erhöht oder ermässigt 
sich entsprechend. 

[…]

5.	Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an 
gerechnet, beim Bezirksrat wegen Verletzung von Vorschrif­
ten über die politischen Rechte innert fünf Tagen schriftlich 
Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 ff. VRG) erhoben werden.

[…]

Gemeindeverwaltung Meilen

Bushaltestelle Aebleten  
und Bergstrasse
Behindertengerechter Ausbau, Erstellung Gehweg-
überfahrt und Fussgängerübergang Bergstrasse. 
Öffentliche Auflage nach § 16 und 17 (StrG)  
mit Rechtserwerb. Verabschiedung.

Der Gemeinderat Meilen hat am 18. November 2025 beschlossen: 

[…]

2.	Das Bauprojekt des Planungs- und Ingenieurbüros Hasler, Mei­
len, für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestelle 
Aebleten sowie für die Erstellung einer Gehwegüberfahrt und 
eines Fussgängerübergangs in der Bergstrasse wird zuhanden 
der öffentlichen Auflage nach § 16 und 17 des kantonalen 
Strassengesetzes verabschiedet

3.	Das Projekt liegt ab Freitag, 21. November 2025 während 30 
Tagen in der Gemeinde Meilen, Tiefbauabteilung, Bahnhof­
strasse 35, 8706 Meilen, zur Einsicht auf. Einsprachen gegen 
das Projekt oder gegen die Enteignung sind innerhalb dieser 
Frist dem Gemeinderat Meilen, Dorfstrasse 100, 8706 Meilen, 
schriftlich im Doppel einzureichen.

4.	Das Projekt ist, soweit möglich, vor Ort ausgesteckt. Die Pro­
jektunterlagen und der Landerwerbsplan liegen, nebst einem 
Verzeichnis sämtlicher für die Abtretung von Rechten oder 
für die Leistung von Beiträgen in Anspruch genommenen 
Personen sowie der an sie gestellten Ansprüche, zur Einsicht 
auf. Die Unterlagen sind zu Informationszwecken und ohne 
Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit auf der Website 
der Gemeinde einsehbar. Massgebend sind einzig die konkret 
aufliegenden Unterlagen.

5.	Mit der Einsprache können alle Mängel des Projektes geltend 
gemacht werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer durch das 
Projekt berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen 
Änderung oder Aufhebung hat. Die Einsprache muss einen 
Antrag und dessen Begründung enthalten. Allfällige Beweis­
mittel sind genau zu bezeichnen und so weit als möglich bei­
zulegen (§ 17 StrG; §§ 21 ff. VRG, LS 175.2). Das Verfahren ist 
für die unterliegende Partei in der Regel kostenpflichtig  
(§ 13 Abs. 2 VRG). Einsprachen gegen die Enteignung sowie 
Begehren um Durchführung von Anpassungsarbeiten sind von 
den direkt Betroffenen ebenfalls innerhalb der Auflagefrist bei  
der Kontaktstelle einzureichen (§ 17 StrG; §§ 21 ff. VRG). 

	 Über Einsprachen wird mit der Festsetzung entschieden. Wer 
es unterlassen hat, Einsprache zu erheben, kann den Ent­
scheid nicht anfechten

6.	Einsprachen gegen die Enteignung sowie Entschädigungs­
begehren, Bestreitungen von Beitragsforderungen und Be­
gehren um Durchführung von Anpassungsarbeiten müssen 
ebenfalls innerhalb der Auflagefrist eingereicht werden. Un­
terlässt ein Grundeigentümer diese Einsprachen, wird gemäss 
§ 23 Abtretungsgesetz angenommen, er sei mit der ihm zu­
gemuteten Abtretung bzw. der gestellten Beitragsforderung 
einverstanden und anerkenne mit Bezug auf seine eigenen 
Ansprüche zum Voraus die Richtigkeit des Entscheides der 
Schätzungskommission.

7.	Vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung des Bauplanes an 
darf, Notfälle vorbehalten, ohne Einwilligung der Gemeinde 
an der äusseren Beschaffenheit des Abtretungsgegenstandes 
keine wesentliche, mit Beziehung auf die rechtlichen Verhält­
nisse desselben aber gar keine Veränderung vorgenommen 
werden. Allfällige Streitigkeiten entscheidet der Bezirksge­
richtspräsident im summarischen Verfahren nach freiem Er­
messen. Der Expropriant hat für den aus dieser Einschränkung 
des freien Verfügungsrechts hervorgegangenen Schaden Er­
satz zu leisten. Nach Ablauf zweier Jahre vom Tage der öffent­
lichen Bekanntmachung an ist der Abtretungspflichtige nicht 
mehr an diese Einschränkung gebunden. Veränderungen am 
Abtretungsobjekt, welche im Widerspruch mit diesen Vor­
schritten vorgenommen würden, sind bei der Ausmittlung 
der Entschädigungssumme nicht zu berücksichtigen und ver­
pflichten zum Ersatz des dem Exproprianten hieraus entste­
henden Schadens. 

[…]

Gemeindeverwaltung Meilen

Meilen hat bewegte Wochen hinter sich. 
Nicht zuletzt, weil Gemeindepräsident 
Christoph Hiller bei einem Curling­
spiel unglücklich stürzte und sich eine 
Schädelfraktur und Hirnblutung zuzog.
Nun dürfen die Meilemerinnen und 
Meilemer aufatmen: Christoph Hiller 
konnte nach sechs Tagen das Spital 

verlassen und ist auf dem Weg der Ge­
nesung. Zwar ist auch weiterhin viel 
Ruhe und Geduld angesagt, aber dem 
Gemeindepräsidenten geht es den 
Umständen entsprechend gut. Und 
auch der Austausch mit seinen Stell­
vertretungen, dem ersten Vizepräsi­
denten Heini Bossert und der zweiten 

Vizepräsidentin Cordula Kaiss, und mit 
Gemeindeschreiber Didier Mayenzet 
funktioniert einwandfrei; die Gemeinde­
geschäfte sind alle auf Kurs.
Einen grossen Dank lässt Christoph 
Hiller ausrichten für die vielzähligen 
Genesungswünsche, die ihn in den 
letzten Tagen erreicht haben.

Gemeindepräsident 
Christoph Hiller auf dem 
Weg der Genesung

«Wir alle gestalten gemeinsam ein 
Meilen, wo sich Generationen be-
gegnen und voneinander profitie-
ren»: Ende Oktober fand unter die-
sem Motto im Treffpunkt ein be- 
sonderer Nachmittag statt.
Jung und Alt kamen zusammen, um 
gemeinsam zu basteln, zu plaudern 
und neue Kontakte zu knüpfen. 
Seniorinnen und Familien mit Kin­
dern waren der Einladung der Fach­
stelle Kinder und des Treffpunkts ge­
folgt und verbrachten gemeinsam 
gemütliche Stunden bei Kaffee, Ku­
chen und kreativen Aktivitäten. 
Die Bastelrunde brachte nicht nur bun­
te Herbstdekorationen hervor, son­
dern auch herzliche Begegnungen zwi­

schen den Generationen. Viele Teil- 
nehmer betonten, wie schön es sei, 
voneinander zu lernen und Zeit mitei­
nander zu verbringen – ganz ohne 
Hektik, einfach im gemeinsamem Tun.
Der Anlass zeigte eindrücklich, wie 
bereichernd der Austausch zwischen 
Jung und Alt für das Dorfleben ist. 
Deshalb wird es eine Fortsetzung ge­
ben: Der nächste Generationennach­
mittag findet am Montag, 24. Novem­
ber um 14.00 Uhr wiederum im 
Treffpunkt statt. 
Seniorinnen, Senioren, Kinder und 
Familien sind herzlich eingeladen, 
vorbeizukommen, lebendige Gesprä­
che zu führen und gemeinsam einen 
Adventskranz zu kreieren.

Ein Nachmittag verbindet 
Generationen
Ein bereichernder Austausch

Der nächste Generationennachmittag mit 
schönen Begegnungen ist schon geplant: 
Er findet am 24. November statt.
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